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1. Home-Office-Pauschale: Berücksichti-
gung von Fahrtkosten und Aufwendungen
f ür öPNv-Zeitfahrkarten

Eingeführt wurde die Möglichkeit, einen pauschalen
Betrag für jeden Tag, an dem der Stpfl. seine betrieb-
liche oder berufliche Betätigung ausschließlich in der
häuslichen Wohnung ausübt, als Werbungskosten ab-
zuziehen. Der Abzu g d ieser Home-Off ice- Pauschal e
kann unabhängig vom Vorhandensein eines steuerlich
berücksichtigun gsfähi gen häusl ichen Arbeitszimmers
erfolgen und ist zeitlich auf die Jahre 2020 und 2O21
begrenzt. Die Pauschale beträgt für jeden Kalendertag
5 €, höchstens insgesamt 600 € im Jahr.

O Hinweis:

Steuerliche Auswirkung hat diese Home-Office-Pauschale
allerdings bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
nur dann, wenn mit anderen Werbungskosten zusammen
der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1 000 € im Jahr über-
schritten wird, Andererseits kann diese Pauschale auch dazu
beitragen, dass andere tatsächlich angefallene Werbungs-
kosten, wie bspw. Kosten für Arbeitsmittel (Fachliteratur,
EDV-Ausstattung, Büromaterial etc.) oder z.B. Foftbildungs-
kosten nun berücksichtigungsfähig werden, da insgesamt
der Arbeitnehmer-Pauschbetrag, der ohne Nachweis ange-
setztwird, überschritten wird. Geltend gemachtwerden kann
die Home-Office-Pauschale nur in der Einkommensteuerer-
klärung. Gegebenenfalls ist also eine Veranlagung zur Ein-
kommensteuer zu beantragen. Es sollte eine formlose Auf-
stellung der Tage gemacht werden, an denen die Tätigkeit
ausschließlich im Home-Office ausgeübt wurde.

Da die Home-Office-Pauschale nur an Tagen abge-
zogen werden kann, an denen der Stpfl. seine Tätig-
keit ausschließlich in der häuslichen Wohnung aus-
übt und keine außerhalb der häuslichen Wohnung
belegene Betätigungsstätte aufsucht, kommt ein Ab-
zug von Fahrkosten (für Fahrten Wohnung - erste Tä-
tigkeitsstätte, Reisekosten) an diesen Tagen nicht in
Betracht. Wird der Stpfl. nicht ausschließlich zu Hau-
se betrieblich oder beruflich tätig, weil er z.B. auch
eine andere Betätigungsstätte aufsucht, kann er die
Entfernungspauschale oder die dadurch entstehen-
den Reisekosten geltend machen, Der Ansatz der
Home-Office-Pauschale scheidet für diese Tage
aus. Dies verdeutlicht auch, dass die Home-Office-
Pauschale nicht zwingend Vorteile bringt, da diese
geringer sein kann als die Entfernungspauschale.

Nun stellte sich die Frage, wie in diesem Zusammen-
hang die Abziehbarkeit von Aufwendungen für
OPNV-Zeitkarten zu handhaben ist. Hierzu teilt nun
mit Erlass vom 17.2.2021 (þ¿.. S 1901 -2020 Corona
21.15,30169/2021) das FinMin. Thüringen die bun-
deseinheitliche Meinung der FinVen¡v mit:

Die tatsächllch geleisteten Aufwendungen für eine Zeit-
fahrkarte zur Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel für
die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte können als Werbungskosten geltend gemacht
werden, soweit sie die insgesamt im Kalenderjahr er-
mittelte Entfernungspauschale übersteigen. Das gilt
auch dann, wenn der Arbeitnehmer eine Zeitfahrkarte
in Erwartung der regelmäßigen Benutzung für den Weg
zur ersten Tätigkeitsstätte enivorben hat, er diese dann
aber auf Grund der Tätigkeit im Home-Office nicht im
geplanten Umfang verwenden kann. Eine Aufteilung
dieser Aufwendungen auf einzelne Arbeitstage hat
nicht zu erfolgen.

O Handlungsempfehlung:

lnsoweit vertritt die FinVerw als.o eine großzügige Regelung.
Die vom Arbeitnehmer für die OPNV-Zeitfahrkarte getrage-
nen Kosten können unterdiesen Rahmenbedingungen invol-
lem Umfang als Werbungskosten geltend gemacht werden,

O Hinweis:

Vorstehendes betrifft Kosten für Zeitfahrkarten, die der Ar-
beitnehmer tr¿igt. Arbe¡tgeberleistungen (Zuschüsse und
Sachbezüge), die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn zu den Aufwendungen des ArbelÌnehmers für
Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte usw. ge-
zahlt werden, sind steuerfrei. Allerdings mindern die
steuerfrei gestellten Beträge die vom Arbeitnehmer als
Werbungskosten ansetzbaren Aufwendungen.

2. Corona-Krise: Verlängerung der Stundung
im vereinfachten Verfahren und der
Herabsetzung von Vorauszahlungen

Di e Fi nVerw hat m it Sch rei ben vom 1 8.3.2021 (Az. lV A 3
- S 0336/20110001 :037) die steuerlichen Maßnahmen
zur Vermeidung unbilliger Härten im Hinblick auf die
wi rtschaft I ichen Fol gen der Corona-Pandem ie verlän-
gert. Für nachweislich unmittelbar und nicht unerheb-
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lich negativ wirtschaftlich betroffene Stpfl. - und aus-
drücklich nur für solche und nicht allgemein - gilt:

>) Stundungen: Bis zum 30.6.2021 fällige Steuern
können in einem vereinfachten Verfahren zinslos
gesturr<Je[ werderr. Die Stundungen sittd låttgs-
tens bls zum 30.9.2021 zu gewähren.

t) Anpassung von Vorauszahlungen im vereinfach-
ten Verfahren: Anpassungen von Vorauszahl ungen
erfordern kei n e detai I I i erten N achweise. Ausdrück-
lich wird ausgeführt, dass bei der Nachprüfung der
Voraussetzungen keine strengen Anforderungen zu
stellen sind. Diese Anträige sind nicht deshalb abzu-
lehnen, weil die Stpfl. die entstandenen Schäden
weftmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können.

O Handlungsempfehlung:

Diese lnstrumente sollten im Einzelfall genutzt werden. Stets
ist zu dokumentieren, dass der Stpfl. von der Corona-Krise
,,nachweislich unmiüelbar und nicht unerheblich negativ wirt-
schaftllch betroffen" lst. Dles kann bspw. bel behördllch an-
geordneten Betriebsschließungen der Fall sein.

3. Besteuerung derTätigkeitdes Personals in
reg¡onalen lmpf- oder Testzentrên und
mobilen lmpf- oderTestteams zur Durch-
führung von lmpfungen

Zur steuerlichen Behandlung der Vergütungen an Per-
sonalin regionalen lmpf- oderTestzentren und mobilen
lmpf- oderTestteams zur Durchführung von lmpfungen
gegen SARS-CoV-2 und von Tests zur Feststellung
einer SARS-CoV-2-lnfektion hat die FinVeru mit Ver-
fügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt a.M. v.
15.3.2021 (Az. S 2331 A-49-St 210) Stellung genom-
men. Danach gelten folgende Grundsätze:

)) Personen, die in regionalen lmpfzentren oder mo-
bilen lmpfteams beschäftigt sind (ärztliches und
anderes Personal), üben insoweit regelmäßig
eine nichtselbständige Tätigkeit aus. Gleiches gilt
für Personen, die in einem Testzentrum i.S.d. Co-
ronavirus-Testverordnung oder einem dort ange-
gliederten mobilen Testteam tätig werden. Der
trin¡¡Än¡,n^ al¡ rialrlaalhat¡i¡ái¡a Täti¡lzai$ ctahtLrl rv¡ vl rul rv qlù r rav¡ aaovavgre. ¡vrve r srrv.lvr¡ srvl I !

es nicht entgegen, wenn nach den getroffenen
veftraglichen Vereinbarungen eine nichtselbstän-
dige Tätigkeit ausdriicklich ausgeschlossen wur-
de oder eine selbständige Tätigkeit vorliegen soll.
Auf die arbeits- oder sozialversicherungsrechtli-
che Behandiung kommt es ebenfalls nicht an.
Die an diese Beschäftigten gezahlten Vergtitun-
gen unterliegen folglich dem Lohnsteuerabzug.

{l Hlnwels:

Vereinfachend bestimmt aberdie FinVerw vordem Hinter-
grund, dass in der Praxis häufig Honorarverträge ge-
schlossen werden, Folgendes: Unterbleibt der Lohn-
steuerabzug auf Grund solcher getroffenen vertraglichen
Vereinbarungen und ist für die Tätigkeit nach $S 130, 1.31

SGB iV Ke¡ne Beitragsptìichi zur Soziaiversicherung gege-
ben, edolgt die Besteuerung im Rahmen des Veranla-
gungsverfahrens; eine nachtråigliche Erhebung der Lohn-
steuer unterbleibt insoweit aus Vereinfachungsgründen.

)¡ Die nichtselbständig in den regionalen lmpf- und
Testzentren sowie in den jeweils angegliederten
mobilen Teams beschäftigten Personen sind kei-
ne Unternehmer i.S.d, Umsatzsteuergesetzes. ln-
soweit fällt daher keine Umsatzsteuer an.

!ì Die Einnahmen von Beschäftigten, die nebenbe-
ruflich im Dienst einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts oder einer gemeinnützigen Einrich-
tung in einem lmpf-Æestzentrum oder mobilen
lmpfteamÆestteam im lmpf- oder Testbereich
(Aufklärung, lmpfung, Test) bei der Durchführung
von lmpfungen gegen SARS-CoV-2 oderTests mit-
wirke4, sind für die Jahre 2020 und 2021 nach der
sog. Ubungsleiterpauschale begünstigt, d.h. es
bleiben im Jahr 2020 Einnahmen bis zu 2400 €
und in 2021 Einnahmen bis zu 3 000 € steuerfrei.
Nebenberuflichkeit ist gegeben, wenn die Tätigkeit
- bezogen auf das Kalenderjahr - nicht mehr als ein
Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzei-
terwerbs in Anspruch nimmt und nicht als Teil der
Haupttätigkeit anzusehen ist.

)! Die Einnahmen von Beschäftigten, die keine qualifi-
-i^4^ T;i+iÂt-^¡+ Éi+ r,ñ¡ ^^^^É,iil^^. fi,^-^^L¿lgr 19 I qLrv^glr I I ltl ul lu gsYgl lL¡lJgl lvlEl lÐrrl lgl I vgf -

richten (2. B. I mpfzentren- Leitun g, I nfrastruktu r),
sind für die Jahre 2020 und 2021 nach der sog. Eh-
renamtspauschale begünstigt, wenn die weiteren
Voraussetzungen der Vorschrift im Einzelfall erfüllt
sind. Das heißt es bleiben dann Einnahmen bis zu
72O €im Jahr 2020 und bis zu 840 €in 2O21 steuer-
frei.

O Handlungsempfehlung:

lnsbesondere bei Nutzung der Übungsleiterpauschale und
der Ehrenamtspauschale sind die Voraussetzungen (2,8.
nebenberufliche Ausübung der Tätigkeit) zu prüfen und zu
dokumentleren.

4. Sofortabschreibung von Gomputer-Hard-
ware und -Software nun umg€setzt

Von Seiten der Regierung bestand schon länger das
Bestreben, lnvestitionen in die Digitalisierung steuer-
iich zu fördern, Dies wurde nun umgesetzt. Die
F:..rt^-.,L-¡.-:¡^-L-^!L^-..^^^A 

^ ^^ô4 
/^- tt'^ ôtrilMilw Ita(rIilr. ùutlf liluËlI vultI ¿.\).¿,¿.v4, I [r'l¿. Iv \, r,-

S 2190/21/10002 :013) festgelegt, dass bei der Ab-
schreibungsberechnung die Nutzungsdauer bestimm-
ter Hard- und Software mit einem Jahr angesetzt wer-
den kann, was einer Sofoft abschreibung gleichkommt.

Bisher galt zur steuerlichen Abschreibung von Hard-
und Software Folgendes:

¡¡ EDV-Hardware und Software ist bei mehrjähriger
Nutzung steuerlich nach den üblichen Regeln abzu-
schreiben, d.h, die lnvestitionsausgaben können nur
zeitlich gestreckt über die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer als Aufwand geltend gemacht werden.
DieAfA-Tabellen der FinVen¡v sehen aktuellfür Hard-
ware - so namentlieh Íür 'vVorkstations, Personai-
computer, Notebooks und deren Peripheriegeräte
(Drucker, Scanner, Bildschirme u.ä.) - eine betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren vor.
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)) Die Sofoftabschreibung für geringweftige Wirt-
schaftsgüter kommt nur in Betracht bei selbständig
nutzbarer EDV-Hardware und bei Anschaffungs-
kostenvon biszu 800 €ohneUmsatzsteuer. Diesgilt
ebenso frir Software.

t) Werden Teile einer EDV-Anlage wie Tastatur oder
Bildschirm oder die Festplatte ersetzt, so liegt so-
fort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand vor.

)) Für die Nutzungsdauer von Software existieren
keine generellen Vorgaben der FinVerw. Einzig zu
ERP-Software wird eine betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer von fünf Jahren genannt. lm Allge-
meinen wird ansonsten für Software eine Nut-
zungsdauer von drei Jahren angesetzt.

Nun kann also nach denVorgaben desSchreibensvom
26.2.2021 die Nutzungsdauer generell mit einem
Jahr angesetzt werden. Hierzu gilt im Einzelnen:

þ) Ausgestaltet ist diese Annahme der Nutzungs-
dauer von einem Jahr ausdrücklich als steuerli-
ches Wahlrecht. Dies ist sinnvoll, da die unmittel-
bare Aufwandsbuchung bspw. in Verlustjahren
nachteilig sein kann.

¡¡ Erstmalige Anwendung: Der Ansatz der Nut-
zungsdauer mit ,,einem Jahr" ist erstmals anzu-
wenden in Gewinnermittl un gen für Wirtschaft sjah-
re, die nach dem 31.12.2020 enden, in der Regel
also erstmals für das Wj.2021. Eine zeitliche Be-
fristung dieser Regelung ist nicht vorgesehen.

)t Steuerliche RestbuchweÉe aus Anschaffun-
gen früherer Jahre: lm ersten Anwendungsjahr
(in der Regel also Wj.2021\ können Restbuchwer-
te von entsprechenden Wirtschaftsgütern, die in
früheren Wirtschaftsjahren angeschafü oder her-
gestellt wurden und bei denen eine andere als
die einjährige Nutzungsdauer zu Grunde gelegt
wurde, vollständig abgeschrieben werden. Mithin
werden dann (wahlweise) alle Restbuchwerte zum
'1.1.2021 als Aufwand gebucht.

¡) Handelsbilanz: Dies ist eine rein steuerliche Rege-
lung, welche nicht unmittelbarAuswirkungen auf die
Handelsbilanz hat. ln der Handelsbilanz muss bei
mehrjähríger Nutzung im Grundsatz eine Abschrei-
bung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
edolgen. Einezwingende Bindung zwischen steuer-
licher Handhabung und Handelsbilanz und umge-
kehrt existiert nicht. Es kann aber der steuerlichen
SofortabschreibungsmöglichkeÍt auch in der Han-
delsbilanz gefolgt werden, wenn die Vermögens-
werte insgesamt nur unwesentlich sind.

O Handlungsempfehlung:
Ob von diesem Sofodabschreibungs-Wahlrecht Gebrauch
gemacht werden soll, ist im Einzelfall zu prüfen und muss
spätestens mit der Steuererklärung entschieden werden.
Die Sofortabschreibung führt jedenfalls zu einer früheren
Aufwandsverrechnung und daher Steuerminderung, Bei
größeren lnvestitionen in die EDV kann dies auch zum An-
lass genommen werden, einen Antrag auf Anpassung der
Steuervorauszahlungen für 2021 zu stellen.

5. Drittes Corona-Steuerh¡lfegesetz: Erwei-
terter Verlustrücktrag

Das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz ist nun in Kraft
getreten und damit gelten insbes. die eruveiterten
Grenzen für den sog. Verlustrircktrag, also die
steuerliche Verrechnung von Verlusten mit Ge-
winnen des vorangegangenen Jahres. Der Verlust-
rücktrag ermöglicht eine frühzeitige Minderung der
Steuerbelastung und damit Liquiditätsentlastung. ln-
soweit ergeben sich folgende Möglichkeiten:

Verluste im Jahr 2020:
¡¡ Steuerliche Verluste im Jahr 2020 können gegen

Gewinne in 2019 gerechnet werden, wenn in 2019
eine ausreichende positive Bemessungsgrundla-
ge vorhanden ist. Betragsmäßig ist der Verlust-
rücktrag begrenzt:

¡Þ Einkommensteuer: Zunächst werden Verluste
aus einzelnen Einkunftsquellen, wie bspw.
einem Gewerbebetrieb, mit positiven Ergebnis-
sen aus anderen Einkunftsquellen im gleichen
Jahr - bei Zusammenveranlagung auch ehe-
gattenübergreifend - verrechnet.

O Beispiel:
Der Ehemann hat einen Gewerbebetrieb, welcher das
Jahr 202O mit einem Verlust in Höhe von 50 000 € ab-
geschlossen hat. Daneben hat der Ehemann positive
Einkünfte aus einem Vermietungsobjekt in Höhe von
10 000 € und die Ehefrau Einkünfte aus nicht selbstän-
diger Arbeit in Höhe von 60 000 €.

Hardware Software

tigt
Begüns- Computer, Desktop-

Computer, Notebook-
Computer, Desktop-
Thin-Clients, Worksta-
tions, Dockingsta-
tions, externe
Speicher- und Daten-
verarbeltungsgeräte
(Small-Scale-Server),
externe Netzteile so-
wie Peripheriegeräte.
Dabei wird auf die
Begriffe nach der EU-
Verordnung zu Efli-
zienzvorgaben zu-
ruckgegriffen. Diese
Richtlinie verpflichtet
die Hersteller, in den
technischen Unterla-
gen die entsprechen-
de Produktaft anzu-
geben. Diese
Kennzeichnung ist für
die Einordnung maß-
gebend.

Erfasstwird die Be-
triebs- und Anwender-
software zur Daten-
eingabe und
-verarbeitung. Erläu-
ternd wird ausgeführt:
,,Dazu gehören auch
die nicht technisch
physikalischen An-
wendungsprogramme
eines Systems zur Da-
tenverarbeitung, so-
wie neben Standard-
anwendungen auch
auf den individuellen
Nutzer abgestimmte
Anwendungen wie
ERP-Software, Soft-
ware für Warenwirt-
schaftssysteme oder
sonstige Anwen-
dungssoftware zur
Unternehmensvenryal-
tung oder Prozess-
steuerung."

Nicht be-
günstigt

Andere Hardware,
insbesondere Com-
puterserver

Systemsoftware, also
Betriebssysteme und
systemnahe Software,
wiez.B, Dienstpro-
gramme, Datenbank-
Verwaltungswerk-
zeuge

3
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Lösung:
Bei der Ein kommensteuerveranlagu ng tür 202O werden
die drei Einkunftsquellen saldieft, so dass die Summe
der Einkünfte 20000 € beträgt. Die abgeführte Lohn-
steuer wird auf die Einkommensteuerschuld angerech-
net, so dass es evtl. zu einer Steuererstattung kommt.

Verbleibt 'für 2-O2-O im Saldo aller Einkunftsquel-
len ein Verlust, so kann dieser im Wege des
Verlustrücktrags mit positiven Einkunften des
Jahres 2019 verrechnet werden, mindert also
die Steuerbelastung für 2019. Der Verlustrück-
trag ist betragsmäßig auf 10 Mio. € bzw. bei der
Zusammenveranlagung von Ehegatten auf
20 Mio. € begrenzt.

)) Körperschaftsteuer: Bei Kapitalgesellschaften,
wie bspw. der GmbH, kann ein Verlustrücktrag
bis zu 10 Mio. € in das Vorjahr geltend gemacht
werden. lm Übrigen gelten die gleichen Regeln
wie bei der Einkommensteuer.

Þ) Gewerbesteuer: Bei der Gewerbesteuer exis-
tiert kein Verlustrücktrag. Vielmehr können Ver-
luste ausschließlich mit Gewinnen desselben
Gewerbebetriebs in zukünftigen Jahren ver-
rechnet werden.

)) Der Verlustrücktrag in das Jahr 2019 wird
grundsätzlich mit der Steuerveranlagung für
2020 vom Finanzamt berticksichtigt. Dies ist
in der Steuererklärung 1ür 2020 zu beantragen,
da der Verlustrücktrag betragsmäßig vom Stpfl.
auch eingeschränkt werden kann. Eine Steuer-
vqranlagung túr 2O20 dürfte allerdings frühes-
tens Mitte dieses Jahres möglich sein, da dies
die Abgabe der Steuererklärung für 2020 und
die Bearbeitung durch das Finanzamt erfordert.

þt Um zu einem früheren Zeitpunkt einen Liquidi-
tätsetfekt durch Erstattung von zu viel gezahiten
Steuern 1ür2019 zu erreichen, hat der Gesetzge-
ber eine Sonderregelung eingefÜhrt, welche
einen Verlustrücktrag aus 2020 unmittelbar in
der Steuerueranlagung für 2O19erlaubt. lnsoweit
stehen zwei Vorgehensweisen zur Wahl:

)¡ pauschalierter Verlustrücktrag: Möglich ist
ein pauschalierter Verlustrücktrag aus 2020
unter der Bedingung, dass die Vorauszahlun-
gen für 2020 auf 0 € herabgesetzt wurden. Der
VerlustrücKrag wird dann pauschal mit 30 %
der Einkünfte in 2019 - ohne Einkünfte aus
nichtsetbständiger Arbeit - angesetzt, jedoch
max. 10 Mio. € bzw.20 Mio. € beiZusammen-
veranlagung. Ein (voraussichtlicher) Verl ust für
2020 braucht nicht nachgewiesen zu werden.

O Handlungsempfehlung:

Zwingende Voraussetzung ist die Herabsetzung der
Vorauszahlungen für 2O2O auf 0 €. Dies ist ggf. vorher
beim Finanzamt zu beantragen.

t) Ansatz des voraussichtlichen Verlusts
202t: Aiternaiiv zum pauschaien Veriusirück-
trag kann auch der voraussíchtlich in 2020
entstandene Verlust angesetzt werden. Vo-
raussetzung ist dann, dass dieser glaubhaft

gemacht wird, bspw. durch einen vorläufigen
Jahresabschluss oder eine BWA.

ln beiden Fällen erfolgt dann später mit Durch-
fOhrung der Steuerveranlagung für 2020 eine
Korrektur insoweit, als dann der tatsächlich
festgestellte Verlust 2020 angesetzt wird und
der vorlåufig angesetzte Verlustrücktrag korri-
giert wird. Dies kann dann zu Steuernachzah-
lungen (ggf. zzgl. Nachzahlungszinsen) oder
auch (weiteren) Steuererstattungen führen.

Verluste im Jahr 2021:

¡t Wird Íür 2021 mit Verlusten gerechnet, so ist eine
Überprüfung und ggf, Anpassung der Steuervo-
rauszahlungen für 2021 angezeigt. Dies erfordert
einen Antrag beim Finanzamt und grundsätzlich
die Glaubhaftmachung des voraussichtlichen Ver-
lustes, bspw. durch Vorlage einer BWA bis zum
alctuellen Buchungszeitpunkt ergänzt um eine
Hochrechnung bis zum Jahresende. Eine solche
Anpassung derVorauszahlungen ist auch dann an-
gezeigt, wenn zwar mit einem Gewinn gerechnet
wird, dieser aber voraussichtlich geringer ausfallen
wird als bislang bei der Festsetzung der Vorauszah-
lungen angesetzt. Für nachweislich unmittelbar und
nicht unerheblich negativ wirtschaftlich von der
Gorona-Pandemie betrotfene Stpfl. kann dezeit ei-
ne Anpassung von Vorauszahlungen mit verein-
fachtem Nachweis erfolgen.

)þ Ein Rücktrag des Verlustes 2021 in das Jahr 202O
kann auf verschiedene Weise berücksichtigt wer-
den, was allerdings stets voraussetzt, dass in
2020 eine ausreichend positive Steuerbemes-
sun gsgrundlage vorliegt:
)> Anpassung der Vorauszahlungen: Auf Antrag

kann der voraussichtliche Verlustrücktrag aus
2021 bereits bei den Vorauszahlungen für
2020 berücksichtigt werden. lnsoweit können
ggf. bereits geleistete Vorauszahlungen zu-
rückerstattet werden, Allerdings ist ein pau-
schalierter Verlustrücktrag bei der Bemessung
der Vorauszahlungen fur 2O2O nícht möglich.
Vielmehr muss die Höhe des voraussichtlichen
Verlusts 2021 glaubhaft gemacht werden.

ll Veranlagung für 2020: Mit der Veranlagung für
202O kann dann - neben der Glaubhaftma-
chung des voraussichtlichen Verlusts in 2021
- auch ein pauschalierter Verlustrücktrag aus
2021 nach der oben beschriebenen Systematik
beantragt werden. Auch insoweit ist neben
dem Antrag in der Steuererklärung einzige Vo-
raussetzung, dass die Steueruorauszahlungen
für 2021 auf 0 € herangesetzt wurden. lnsofern
ist also ggf. zunächst ein Antrag auf Herabset-
zung der Vorauszahlungen für 2021 zu stellen.

{) Handlungsempfehlung:
Diese lnstrumente können im Einzelfall eine deutliche Ent-
lastung bei den Steueaahlungen und damit eine Verbesse-
rung der Liquiditàtssitua,tion bedeuten" Anzu¡'a,ten ist,
steuerlichen Rat einzuholen, da verschiedene lnstrumente
zur Auswahl stehen und es gilt, für den konkreten Einzelfall
die sinnvollste Lösung auszuwählen und die entsprechen-
den Anträge zu stellen.
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